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Halbjahresbericht für die Bezirksvertretung Nippes 
hier: Beschlüsse bis Dezember 2008 
 
Nachfolgend sind die Sachstände zu den Beschlüssen der Bezirksvertretung Nippes aus 

den jeweils angegebenen Sitzungen bis Dezember 2008 aufgeführt, welche den Aufga-

benbereich der Grünunterhaltung betreffen: 

 

04.09.2008 TOP 8.1.6 Spiel- und Liegewiese in Köln-Niehl 

Die nach Erlass der Grünflächenordnung und Festlegung der Hundefreilaufflächen schon 

zweimal vor Ort angebrachten Kennzeichnungen der Hundefreilaufflächen sind leider im 

gesamten Stadtgebiet bereits innerhalb kürzester Zeit zerstört oder vollkommen entfernt 

worden. Im Rahmen des Bürgerhaushalts wurde nun eine erneute Beschilderung aller 

Hundefreilaufflächen im Stadtgebiet beschlossen. Das Beschaffungsverfahren wurde be-

reits eingeleitet, so dass mit einer Installation der Schilder noch im Laufe dieses Jahres 

gerechnet werden kann. Damit wird die Lage der Hundefreilauffläche Nr. 38 in Köln-Niehl 

vor Ort noch offensichtlicher. Die Fläche am südlichen Ende des Grünzugs Niehler Damm 

gegenüber Haus-Nr. 141 ist durch einen Gehweg klar von der anliegenden Spiel- und Lie-

gewiese abgegrenzt, so dass auch zum jetzigen Zeitpunkt keine Verwechslungsmöglich-

keiten bestehen (siehe anliegenden Lageplan Hundefreilauf Nr. 38). Gegebenenfalls sind 
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durch den Bezirksordnungsdienst häufigere Kontrollen vorzunehmen, um Verstöße gegen 

die Grünflächenordnung und das Landeshundegesetz zu ahnden. 

 

04.09.2008 TOP 8.1.9 Kriegerplatz 

Im Rahmen einer Instandsetzungsmaßnahme sollen die Strauchflächen auf den Krieger-

platz gerodet und anschließend mit Rasen eingesät werden. Da der Bereich des Krieger-

platzes ein Bodendenkmal ist, muss zuvor jedoch eine Zustimmung des Stadtkonservators 

eingeholt werden. Die Arbeiten können aufgrund der Vogelschutzrichtlinie gemäß § 64 

Landschaftsgesetz aber erst im kommenden Herbst bzw. Winter erfolgen. 

Im Rahmen einer regelmäßigen Pflege wird der Rasen acht Mal im Jahr gemäht. Die 

Strauchflächen an den Gehwegbereichen werden mehrmals im Jahr geschnitten, um ein 

Zuwachsen der Gehwege zu verhindern. 

 

11.12.2008 TOP 8.1.7 Sport in Longerich - Instandsetzung von Trimmpfad und Laufstre-

cken 

Im Rahmen der Maßnahme aus der Bürgerhaushalt „Sanierung des Äußeren Grüngürtels 

Militärring/Neusser Landstraße“ wird der Trimmpfad komplett zurückgebaut. Eine Instand-

setzung der nicht mehr verkehrssicheren Geräte ist nicht mehr möglich, da das Holz 

morsch ist. Für eine Installation neuer Geräte stehen dem Amt für Landschaftspflege und 

Grünflächen keine Finanzmittel zur Verfügung. Gegebenenfalls kann dieser Bereich bei 

dem Bau eines Mehrgenerationen-Spielplatzes vom Amt für Kinderinteressen berücksich-

tigt werden. 

 

11.12.2008 TOP 8.1.10 Toni-Steingass-Park 

Die Sanierung der Wege für Fußgänger und Fahrradfahrer ist im Frühjahr 2009 erfolgt. 

Inwieweit die Aufstellung zusätzlicher Leuchten erforderlich und finanzierbar ist, wird zur-

zeit geprüft. 

Über die Öffnung der Sportanlage hat das Sportamt in Abstimmung mit dem Amt für Kin-

der, Jugend und Familie zu entscheiden. 

 
 
  
 


